
Die Begründung moralischer Urteile ach Hare

Von Friıedo Rıcken, S}

Hare gilt als der bedeutendste Ethiker der ordınar'y langunage
analysıs. Das zeıgt nıcht zuletzt die umfangreiche un differenzierte
kritische Reaktıion, die seine beiden Bücher „Die Sprache der Moral“
un „Freiheit un Vernuntft“ angelsächsischen Raum hervorgerufen
haben, un die zunehmende Beachtung, die selne Arbeiten auch 1n der
deutschsprachıigen Diskussion ınden Das Charakteristische der
Ethik Hares besteht ın dem Versuch, den Ansatz Kants mi1t dem des
Utiliıtarısmus verbinden. Im folgenden wiırd gefragt, ob dieser
Versuch gelungen 1St. Dazu soll eıner der zentralen Abschnitte bei
Hare; seine Theorie der Begründung moralischer Urteile 1m 7zweıten
eıl VON „Freiheit un Vernuntt“ 105 $£), diskutiert werden. Die
Auseinandersetzung beschränkt sıch auf Z7wel Punkte: die ormale
Schlüssigkeıit des Begründungsverfahrens; 1m Zusammenhang damıiıt
wiırd es notwendıg se1n, auf Hares Analyse VO  e „sollen“ einzugehen

Für wesentliıche Verbesserungsvorschläge an iıch Ernst Tugendhat. Ver-
öffentlichungen Hares: The Language of Morals Oxiord > dt. Übers Dıie
Sprache der Moral (Frankfiurt (ım folgenden 5M) Freedom and Reason Ox-
tord dt. Übers.: Freiheit und Vernunift (Düsseldor (1m folgenden FV)
Die Seitenangaben beziehen siıch auf die deutschen Übersetzungen. Hıs Autsätze
sind in folgenden Bänden gesammelt: Essays Philosophical Method London

Practical Interences London dieser Band enthält auf A eıne
Bibliographie der Veröffentlichungen Hıs bis > Applications otf Moral Philo-
sophy London 9 Essays the Moral Concepts (London Liıteratur
Hare (ohne Anspruch auf Vollständigkeit; Rezensionen siınd VO:  a Ausnahmen ab-
gesehen nıcht aufgeführt; einıge Angaben verdanke iıch Hans Kraml
Adams, Mr. Hare che ole of Principles 1ın Deciding: Mind 65 (1956) /8—80;

Braithwaite, Rez The Language of Morals Mind 63 (1954) 249—262;
Brandt, Ethical Theory (Englewood Cliffs, IN} 221—225; Brunton,

Restricted Moralıties: Philosophy 41 (1966) 115—126; Craemer-Ruegenberg, Mo-
ralsprache un Moralıität (Freiburg-München 48—92; Cramer, Hypothe-
tische Imperative, 1in Riedel, Rehabilitierung der praktischen Philosophie (Freıi-
burg 159—212; 199—204; Curtler, What Kant might 5Say Hare: Mind

(1971) 295—297; Danıels, Hare the Meanıng of ‚Good‘ Mind (1970)
139—141; Dilanni, L’analyse du langage les Jugements INOTAaUX ans V’oeuvre
de Hare: RevyvPhLouv 65 (1967) 281—-331; Fleming, Mr. Hare an
Naturalism: Analysıs (1954/55) ö2-—895; Garner, Decisions and Justification
1n the Moral Philosophy of Hare: Personalist 51 (1970) 157-173;
Gauthier, Practical Reasoning Ox{ford 13—15; 926—98; 165—170; ders., Hare’s
Debtors Mind (1968) 400—405; McGrath, Hare  ° PrescriptiveTheory of Ethics: Philos Studies (1965) 30—-54; Hancock, Note Hare’s

Language of Morals: Phıiılos Quarterly 13 (1963) 56—63; Hoerster,
Hares Darstellung der yoldenen Regel PhJb 81 (1974) 186—196; Holmes,;
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(ID)S Hares Versuch, moralische Urteile durch den Rückgriff aut
Neıgungen begründen Zuvor se1l jedoch Hares Begründungs-
verfahren in groben Umrissen ckizziert (I)

Die Begründung eiınes moralischen Urteıils 1St ach Hare durch
dessen logische Eıgenschaften bedingt: Moralische Urteile sınd unıver-
salısıerbar un!: präskriptiv. Präskrıiptivität besagt: Moralıische Urteile
dienen WI1e alle Werturteile dazd, Handlungen leiten. Wıe aber
unterscheiden S1e sıch annn VO  $ Imperatıven? Gewöhnliche Impera-
tiıve beziehen sıch auf eine iındıividuelle Sıtuation oder Handlung;
Werturteile un moralische Urteile dagegen auf eine Art VO  $ Sıtuation
oder Handlung (SM 10.5;: 115) Sıe sind deshalb notwendig unıyver-
salisierbar. Das bedeutet: Wer in einem Werturteil einen bestimmten
Gegenstand oder eine bestimmte Handlung empfiehlt, empfiehlt da-
mi1t zugleich jeden Gegenstand oder jede Handlung, der (die) em
er betreffenden 1ın den relevanten, den Eigenschaften, aut-
grund deren WIr ıhn empftehlen, gleich 1St. Verhält siıch anders,
zeigt CI, dafß die Bedeutung der Wertprädikate nıcht verstanden
hat Die Universalisierbarkeit der Werturteile beruht darauf, da S1e
außer dem präskriptiven auch einen deskriptiven Bestandteil haben
Wır empfehlen e1ine Sache oder Handlung bestimmter Eıgen-
schaften, e1ın Auto se1nes Beschleunigungsvermögens (SM

'The Case agalınst Ethical Naturalısm: Miınd /3 (1964) 291—295; Hudson,
Modern Moral Philosophy (London 155—248; 294—307; 311—329; Kaulbach,
Ethik und Metaethik (Darmstadt 126—155; Kerner, The Revolution 1in
Ethical Theory Ox{ford 138—196; Kording, On the Tenability ot
Liberalism: Mind /9 (1970) 109—114; Locke, IThe Trivializability of Universali-
abılıty PhRev T (1968) 25—44; Lycan, Hare, Sınger and Gewiırth
Universalizability: Philos Quarterly (1969) 135—-144; Mackenzie, Prescrip-
t1vısm AN! Ratıional Behaviour: Phılos Quarterly 18 (1968) 310—319; Madell,
Hare’s Prescriptivism: Analysis (1965/66) 37—41 ; Motbhersill;, Rez The
Language of Morals JPh 51 (1954) 24-28; Mulligan, The Rationalıty ot

Hare’s Moral Philoso hy Mod Schoolman 49 (1971/72) 1—-11;
Olscamp, Hare’s Failure de 00d €e€4SONS:! Mind 79 (1970) 241—244; Pıeper,
Analytische Ethik Eın Überblick über die se1t 1900 1n England und Amerika EeTr-
S!  jenene Ethik-Literatur: PhJb 78 (1971°) 144—176; dies., Sprachanalytische Ethik
und praktische Freiheit (Stuttgart 830—82; Reed, The Implications otf
Prescriptivism: Philos. Quarterly (1969) 348—351; KOoss, On Moral Reasoning:
Dan Yearbook ot Philosophy (1964) 120—152; “VO:  S Savıgzny, Dıie Überprüf-
barkeit der Strafrechtsätze (Freiburg-München 57-60; 65—6/; ders., Die Philo-
sophie der normalen Sprache (Frankfurt 169—225; Sınger, Freedom
trom Reason, PhRev (1970) 253—261; SCarrow, Hare’s CCOUNT of Moral
Reasoning: Ethics (1965/66) 137-141; Summer, Hare’s Argument agalnst
Ethical Naturalism: JPh (1967) 779—-791 ; Thornton, Hare’s Vıew of
Moralıity: Mind 97} 617-619; Warnock, Contemporary Moral 110-
sophy London 30—47; Warnock, Ethics since 1900 London 89—92;

White, An Analysis of Hare’s Application of the Thesis otf Universalizability
in his Moral Arguments: Austr. JPh (1969) 174—1 83
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7: 25 Da diese Eigenschaften den Grund der Empfehlung oder
Vorschrift darstellen, verhält 1Ur der sich folgerichtig, der jeden
Gegenstand oder jede Handlung empfiehlt bzw vorschreıibt, der IC
ebenfalls die gENANNTLEN Eigenschatften aufweist (FV 2

Die für die Begründung moralischer [rteile entscheidende rage 1St,
wWw1e€e der Zusammenhang Von beschreibendem un wertendem Bestand-
teı] ausgewlesen werden Aann. Welchen Grund können WIr
jeweils dafür anführen, da{fß WIr Handlungen mMI1t diesen bestimmten
Eigenschaitten, z.B solche, die DA Glück der anderen beitragen,
empfehlen oder vorschreiben? Der wertende Bestandteil ergibt siıch
nıcht analytısch A4US dem beschreibenden. Daraus, da eıne Handlung
bestimmte Eigenschaften aufweist, folgt nıcht analytısch, da{ß sS1e
vorgeschrieben 1St. 1)as ware ein Verstofß das Hume’sche CS
SCIZ ach dem eın Schlufßsatz 1mMm Imperatıv gültig 2US einer Prämuis-

gefolgert werden kann, die nıcht mindestens eiınen Imperatıv
enthält (naturalistischer Fehlschlufß) (SM 5

iıne Antwort 1St, da{ß jedes singuläre Moralurteil ein allgemeı-
1Cs Prinzıp implızıert AU solltest ıhm das eld 7zurückzah-
len, enn du Aast S ıhm versprochen“ impliziert „Man sollte immer
das eld zurückzahlen, das INa versprochen hat zurückzuzahlen“
®) 10:35: vgl 237) Wıe aber wırd dieses allgemeine Prinzıp
begründet? Auft Hares Antwort 1n „Die Sprache der Moral“ möchte
iıch ıcht eingehen. Er vertritt Ö offensichtlich einen dezisionist1-
schen Standpunkt: Wır entscheiden uns für diese Prinzıpien, ohne da{ß
WIr für diese Entscheidung einen Grund anführen könnten

Das 1in „Freiheit und Vernunft“ entwickelte Begründungsverfah-
ren beruht auf Hares Analyse VO  3 „sollte“, die daher zunächst
referieren ISt. Es wurde bereits ZESAQT, da{ß alle singulären „sollte“-
Satze unıverselle „sollte“-Sätze implızıeren. Dıiese lassen sıch durch
unıverselle Imperatıve en Ist 6S aber überhaupt möglich, unıver-
selle Satze 1m Imperativ-Modus bilden? Hare Z7wel Schwie-
rigkeiten: Der Imperatıv 1St auf das Futur beschränkt; eın unıver-
seller Satz 1St auf alle Zeıten anwendbar. Es lassen sich keine
Imperatıve mMi1t dem unpersönlichen D  „man bilden. Hare löst diese
Schwierigkeiten durch die Unterscheidung zwıschen dem, W as als
Phrastikon un Neustikon bezeichnet (SM E 12.5) Unter dem

beschränke mich 1m folgenden auf moralische Urteile miıt dem Prädikat
„sollte“. Urteile mMit anderen moral. Prädikaten, z. B pu“ der SrICHtES, lassen
sıch nach KL 1n solche mi1t „sollte“ umtormen.

> Zur Diskussion vgl Adams, Garner, Kerner 166; WE
gebrauche das Wort „Begründungsverfahren“ 1m Anschluß die dt. Übers

der Überschrift VO:  3 „Eıne moralısche Begründung“ Moral Argument). Es

Falsıfikation.
handelt sıch jedoch nıcht eıne Begründung eigentlichen Sınn, sondern eine
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Phrastikon eines iındikativischen oder imperativischen Satzes versteht
den Bestandteil, der den Sachverhalt formuliert, den s 1n dem

betreffenden Satz geht, ohne jedoch mitzuteilen, welche Stellung der
Sprecher diesem Sachverhalt bezieht. Dıie Stellungnahme des Spre-
chers wiırd durch das Neustikon hinzugefügt. Miıt seiner Hılte teilt der
Sprecher mıt, ob will, da{ß der 1M Phrastikon dargestellte
Sachverhalt der Fall 1St oder herbeigeführt werden soll Eın unıversel-
ler Imperatıv ßr sıch Nnu  w} dadurch bılden, daß INan das Phrastiıkon
eines unıversellen Indikativsatzes MIt einem ımperatıven Neustikon
versieht. Wıe lassen sıch MIt Hıiılfe dieser Analyse VO  e} ‚collte- Moral-
urteile begründen? Hare überträgt iın Poppers Falsıfıkations-
modell auf den praktischen Bereıich. Nach Popper oibt 6S in der
Wissenschaft keine induktiven Schlüsse VO  z Beobachtungsdaten auft
wissenschaftliche Gesetze. Wiıssenschaftliche esetze sind vielmehr
ımmer bloße Hypothesen. Es o1bt eın Begründungsverfahren, das
VO  w Beobachtungsdaten ZuUur Wahrheit eıner Hypothese führt Das
Verfahren der Wiıssenschaftler besteht vielmehr darın, dafß sS1e Hypo-
thesen autfstellen un durch Experimente zeıgen versuchen, da{fß
diese Hypothesen falsch sind. i1ne Hypothese gilt lange als wı1issen-
schaftliches Gesetz, bıs s1e durch Experimente falsıfiziert worden IST.
Die Falsıfikation geschieht durch singuläre Tatsachenbehauptungen.
Zeıigt die Beobachtung, da der Fall ISE: während AUS der Hypothese
tolgt, dafß nıcht-p der Fall ISt, 1St die Hypothese talsifiziert. Im
praktischen Bereich entspricht der wissenschaftlichen Hypothese eın
unıverseller Imperatıv. Aus den logischen Regeln VO  a} „sollte“ ergibt
sıch, da{ß WIr mMIiıt jedem „sollte“-Satz (ausdrücklich oder implizıt)
eınen unıversellen Imperatıv aussprechen. Hare Iragt, W1€e eın solcher
Imperatıv falsıfiziert werden könne. Das Testverfahren besteht in der
rage, ob ich bereit bın, diesem Imperatıv zuzustimmen, WenNn die VO  a}
iıhm eınem anderen Menschen befohlene Handlung mich betrittt Stellt
siıch dieser Handlungsweise des anderen VO  a meıner Seıite AUS eıne
Abneigung ENTZEZCN, annn ich den den anderen gerichteten
einzelnen Imperatıv nıcht akzeptieren. Kann iıch aber den einzelnen
Imperatıv nıcht akzeptieren, ann ich auch den unıversellen Impe-
ratıv, Aaus dem der einzelne logisch {Olgt, nıcht akzeptieren. Damıt 1St
der unıverselle Imperatıv falsıfizıert.

11

Hare taßt 1ın seın Begründungsverfahren folgendermaßen
men: „Wenn WIr uns 1n einem konkreten Fall in der rage, W ads
WIr Lun sollten, entscheıden versuchen, annn halten WIr dabei
ach eıner Handlung Ausschau, auf die WI1r uns selbst f{estlegenkönnen (Präskriptivität), VO  w der WIr aber auch zugleich bereit sınd,
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S1e als Beispiel $ür einen Handlungsgrundsatz akzeptieren, der auch
für andere 1n Ühnlichen Umständen als Vorschrift gelten hat
(Universalisierbarkeit). Wenn WIr uns ırgendeinen Handlungsvor-
schlag ansehen und finden, dafß seine Universalisierung Vorschriften
erg1bt, die WIr nıcht akzeptieren können, weısen WIr diese Handlung
als eıne Lösung tür moralisches Problem zurück WECLN WIr die
Vorschriuft nıcht unıversalisıeren können, annn s1e eın ‚sollte‘ Wer-
den  CC 108 f

Halten WIr zunächst fest, W as ach Hare Ausgangspunkt der INOLAa-
ischen Überlegung ist: SNWAS sollte iıch tun?“ 1St die rage eines
yational Handelnden (SM 35) Insofern unterscheidet s$1e sıch Von
der rage, W as ich liebsten tun möchte (FV 5.4) eht INn  m} Von
Hares Analyse Von „sollte“ iın 125 AauUs, zielt die rage auf
eıne Vorschrift. Kann mMI1t Hiıltfe se1ines Vertahrens diese rage eines
rational Handelnden nach eıner Vorschrift beantworten? Was versteht

Rationalität? Befriedigt dieser Begriff? Fragen WIr zunächst,
welche Antworten aufgrund des dargestellten Vertfahrens möglıch
sind.

Was ergibt sıch, WwWwenn der hypothetisch ANZENOMMEN UNLUEY-
selle Imperatıv nıcht Jalsıfızıiert wırd® Hares AÄAntwort aut diese rage
1St nıcht klar Es sind Zzwel Möglıichkeiten denkbar:

Der hypothetisch ANSCHOMMECNC Satz ann einer allgemeinen
Vorschrift werden. Zu diesem Ergebnıis tührt die Prüfung einer Maxı-

durch Kants kategorischen Imperatıv: ıne Maxıme, die als allge-
meınes (Gesetz gewollt werden kann, annn eıner allgemeinen Vor-
schrift werden. Das bedeutet: Jeder annn handeln, CS 1St
erlaubt, nach dieser Maxıme handeln. Interpretiert INa  &x Hare in
dieser VWeıse, dann 1STt seine rage ach einer Vorschrift nıcht beant-
Ortiet

Der Fragende akzeptiert den geprüften Satz als allgemeine Vor-
schrift. Diese Interpretation 1St die einz1ge Möglıichkeıit, wWw1e die
Geltung unıverseller präskriptiver Siätze ach Hare verstanden WOCI-
den ann. Hare spricht deshalb 1n VON Prinziıpienentscheidun-
SCH Die Sätze, 1n denen Moralwörter vorkommen, sind normalerweise
„Ausdruck VON Prinzipienentscheidungen“ (SM 105) „Wenn ich
Sage ‚Hıermit erkenne iıch dieses oder jenes Prinzıp än annn 1St das
ZUL, als ob iıch das Prinzıp wirklich verkünde“ (SM 240) Diese
Interpretation wirft 7zwel Fragen autf a) Welchen Grund hat der
Fragende, den atz als allgemeine Vorschrift anzunehmen? VWıe annn
seine Entscheidung gerechtfertigt werden? Aus dem 'Test ergibt sıch
nıcht, da{fß eine allgemeine Vorschrift besteht, sondern NUrT, daß jeder
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handeln annn Da ein Handlungsgrundsatz als allgemeıine Vor-
schrıift akzeptiert werden kann, 1St also eın Kriterium für seine Uni1-
versalisierbarkeıit, aber nıcht für se1ne Präskrıiptiviıtät 1m Sınne einer
Vorschrift. Ist die Analyse der unıversellen „sollte“-Sätze, die Hare
ach dieser Interpretation vertritt, haltbar? Da alle 1n einer bestimm-
ten Weıse handeln sollten, bedeutet danach A11 (ich fordere), dafß
ıch un alle anderen in dieser Weıse handeln“. Be1 diesem Aatz 1St CS

sinnlos iragen, ob wahr oder talsch se1 un WI1e seıine Wahrheit
ausgewl1esen werden könne. Be1 „Alle sollten 1n dieser VWeıse handeln“
An INa  ® diese Fragen jedoch stellen. Dieser Satz macht keıine Aus-
SaSCc ber eine Forderung, die ıch stelle, sondern ber eıne Vorschriuft,
die unabhängig on meınem Willen besteht. Da{iß beide Siatze nıcht
dasselbe bedeuten, ergıbt sıch auch daraus, dafß INan bei „Ich Z (iıch
tordere), da{fß CC iragen kann, ob ich das 111 oder tordere, W as iıch
ordern sollte. Dieser Einwand 111 nıcht die Bedeutung der persön-
lıchen Entscheidung für die Annahme eines moralischen Prinzıps 1ın
rage stellen. Er 111 NUuUr zeıgen, daß dessen Geltung nıcht auf dieser
Entscheidung beruht. Dafß beides unterscheiden ISt, erg1ıbt sıch
daraus, daß INan sıch auch ein geltendes Prinzıp (was immer das
bedeuten mag) entscheiden ann. Am Ende VO  3 „Die Sprache der
Moral“ macht Hare sıch selbst diesen Einwand. Er fragt dort, ob die
VO  3 ıhm vorgelegte Analyse VO  e „sollte“ dem alltäglichen Sprachge-
brauch entspreche, un stellt folgenden Unterschied test: Nach seiner
Analyse, führt Aaus, waren WIr C5S, die mıiıt „sollte“-Sätzen andere

bestimmten Handlungen auifordern, „doch wWenn iıch in der e
wöhnlichen Sprache SaRC, da{fß S1C (SC die Leute) eine estimmte Art
von Handlung tun sollten, bın ıcht ıch CS, der ıhnen das Sa  > ıch
berufe miıch auf ein Prinzıp, das in ZeEW1ssem Sınn schon besteht; e 1SE:
WwW1e die Moralphilosophen ständig Sagcenh, objektiv“ 241) Hare
lehnt diesen Einwand MIt der Begründung ab, „dafß moralische Urtei-
le nıcht bloße Tatsachenfeststellungen se1n können, un da{fß S1€, WEeNN

S1e das waren, nıcht die Funktion erfüllen würden, die s1ie erfüllen,
oder da{ß s$1e nıcht die logischen Merkmale haben würden, die s$1e
haben Miıt anderen Worten, Moralphilosophen können nıcht beides
haben; entweder mussen s$1e das unreduzijerbar vorschreibende Element
in moralischen Urteilen anerkennen, oder aber sı1e mussen gEeSLTALLCN,
da{ß moralische Urteıle, w1e S1e s1e interpretieren, Handlungen nıcht in
der Weıse leiten, W1e s1ie 05 ach gewöhnlichem Verständnis offensicht-
iıch tun  C (ebd.) In dieser Begründung 1St I. die wichtige Unter-
scheidung zwiıischen „objektiv“ un „deskriptiv“ übersehen. Daß eıne

D Daß jeder andeln kann, bedeutet nach H.; daß der Handlung von meıner
Seıite her keine Abneigung entgegensteht, wWenn ich mich 1n die Rolle eiınes VO  3 ihr
Betroffenen Dıeser Begriff des Önnens wird 1in 'Teıl FE diskutiert.
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Forderung objektiv 1St, besagt nıcht, dafß sS1e eine Tatsachenfeststellung
ISt. Hare vertällt dem Fehler, MIt dem Naturalısmus auch
den Objektivitätsanspruch moralischer Satze abzulehnen.

Was ergıbt sıch, Wenn der hypothetisch ANZENOMMEN atz
falsıfıiziert zuird® In diesem Fall x1bt 4S Vertahren keine Antwort
aut die rage „ WASs sollte ıch tun?“. Die rage 7zielt auf eıne Vorschrift.
Ergebnis des Verfahrens 1St die Falsıiıfikation eıner unıversellen Vor-
schrift. Der Fragende ertfährt also lediglich, daß keine unıiıverselle Vor-
schrift besteht, die die in Aussıcht CHNOIMNIMMEN! Handlung £51lt.
Dıie Handlung 1St also nıcht veboten. Damıt bleibt jedoch oiffen, ob
S1e verboten oder erlaubt ST

Hares Verfahren, das 1St das Ergebnis der bisherigen Unter-
suchung, oibt keine Antwort auf die rage des rational Handelnden,
WEeNnN diese auf eine (unıverselle) Vorschriftt geht Ist 1€e$ aber die
einz1ıge Möglichkeit, ach dem richtigen Handeln fragen? In wel-
chen Sıtuationen stellen WIr überhaupt die rage, W as WIr tun sollten?
In dem Beispiel, durch das Hare se1n Argumentationsverfahren VOEeI-

deutlicht, geht die praktische Überlegung VO  e} eıner Neigung Au  ® Eın
Gläubiger iragt sıch, ob seine Schulden dadurch eintreiben sollte,
da{ß BT den Schuldner 1NSs Gefängnis werfen Aßt „Ohne Zweitel 1St
geneıgt, 1es tun, oder 11 wants) CS tun  D (FV 110 Herv.
Orıg.) Gauthier hat darauf hingewı1esen, da{fß Hares rage für
dieses Beispiel falsch gestellt ISt. Der Gläubiger möchte den Schuldner
1Ns Gefängnis werten. Er fragt nıcht, ob 65 ıhm vorgeschrieben oder
geboten sel, 1es Lun; se1ıne rage lautet vielmehr, ob das, W as 6r Liun

möchte, erlaubt ISE$E. Nach eıner unıversellen Vorschriuft iragt INa  >

dagegen, WeNn In  3 eine Handlung unterlassen möchte. In diesem Fall
lautet die rage, ob die Unterlassung erlaubt oder die Handlung
geboten 1St. Kann Hares Verfahren 1n der Weıse abgewandelt werden,
dafß INan Von der rage ausgeht, ob eine Handlung erlaubt se1? Nach
Gauthier bricht Hares Begründung ZUSAaMMCN, WENN S1e nıcht VON
dem unıversalisierbar un vorschreibend gebrauchten „sollte“ ausgeht.
Denn 1LUFr AUS einem unıversell vorschreibenden Satz folgen Imperatı-
V die sich die Neıgungen des Fragenden richten. Dagegen 1St
Hare 1n 219 vgl 1272) der AÄnsıcht, se1in Verfahren se1 auch
annn schlüssig, „ WCNnN WIr anstelle Von ‚vorschreiben‘ ‚erlauben‘
lesen“. Wıe Hares Verfahren ın diesem Fall abgewandelt werden muß,
hat Thornton in einer Erwiderung auf Gauthier gezelgt: Dıie
Universalisierung von „Ich darf andere iın dieser Sıtuation behan-

ß Hare’s Debtors 400
Ebd 401—403
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deln“ ergıbt „Jeder, der 1n derselben Sıtuation ist. darf andere ebenso
behandeln“. Daraus folgt der singuläre Satz 92 dart in dieser Sıtua-
tıon miıich behandeln“. Er Aßt sich interpretieren als Negatıon der
Aufforderung, da{ß miıch ıcht behandelt

(1) Nıcht (x behandle miıch ıcht so)
Nun stehen aber VO  3 meıner Seıite dem Sachverhalt, dafß mich
behandelt, Abneigungen S1e lassen sich 1n folgendem {m-
peratıv formulieren:

(2) behandle mich icht
Zwischen CT un (2) besteht aber eın kontradiktorischer Wi;ider-

spruch dafß Hares Vertahren für „dart“ schlüssig iST- Miıt dem 1n
dieser Weıse abgewandelten Hareschen Verfahren lıieße sıch auch eıne
Antwort zewınnen aut die rage, ob eıne Handlung allgemeın SC-
schrieben ISt. Dazu ware prüfen, ob die Unterlassung der Handlung
generalisıerbar 1St. Ist das nıcht der Fall, darf die Handlung VO  3 n1ıe-
mand unterlassen werden, S1e ISt allgemeın vorgeschrieben Man
könnte 1U  e fragen: Ist, WEeNnNn INan VO  w der Analyse VO  m} „erlauben“
oder „dürfen“ ausgeht, Hares These och haltbar, moralische Urteile
sejen unıversalisıerbar un: Dräskriptiu®? Sınd auch Sätze, die 9
da{ß INan handeln darf, präskriptiv, oder s1e NUrT, da eine
Handlung unıversalisıerbar 1St, dafß jeder handeln bann? Die-
SCLT Einwand trıfit Hare nicht, enn versteht „präskrıiptiv“ in eiınem
weıten Sınn, der „erlaubt“ einschlief{ßt (FV Anm f Nach
73 41) können Sätze mIiıt ‚erlaubt“ durch die Negatıon des ımpe-
ratıven Neustikon wiedergegeben werden: Fur „Du kannst (darist)
die Tür schließen“ annn geschriıeben werden ”I SdasCc dir nıcht, die
Tür nıcht schließen“.

Es hat sıch ergeben: Hares Vertfahren 1St formal schlüss1g, WenNnn

INan ıcht w1e 1n 6.2 VO  3 der rage ausgeht: „Sollte ıch in
dieser Weise handeln?“, sondern Von der rage „ Däft iıch 1ın dieser
Weıse handeln?“ bzw „Daft iıch diese Handlung unterlassen?“). Ich
darf in dieser Weise handeln, WEeNNn jeder handeln ATIIT- Was aber
1St nach Hare das Krıterium dafür, da{ß jeder handeln kann? Hare
würde AaNntworfen: Da{iß jeder handeln kann, bedeutet, dafß der
Handlung VON meıiner Seite her keıine Abneigung entgegensteht, WEeENN

ich miıich in die Rolle eines vVvon iıhr Betroffenen Für Hares
Verfahren 1St die Falsıfikation eines allgemeinen präskrıptiven Satzes
anhand VO  3 Neıgungen ein wesentlicher un! charakteristischer
Schritt. Hält einer kritischen Prüfung stand?

Thornton 617 B’s desire NOLT be Dut 1n prison by commıts hım rejecting
the moral Judgement that may PUut hım 1n prison: the former 15 expressible
Öa that does NOLT Put 1in riıson“, and the latter entaıls „Not (Fıat that
oes NOT Put 1n prison)“; an CSsSC AIC contradictories. Vgl Hoerster 189

0  ü Vgl Sınger, Verallgemeinerung 1n der Ethik (Frankfurt 279
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Hare stellit dıesen Schritt in 6.2 f folgendermaßen dar: Er
entwickelt ın Analogie Poppers Wiıissenschaftstheorie eın Falsıfika-
tionsverfahren für unıverselle Imperatıve. Der Unterschied zwıschen
der Falsıfikation einer wissenschaftlichen Hypothese un der eınes
unıversellen Imperatıvs besteht 1n folgendem: ıne wissenschaftliche
Hypothese WIr d durch singuläre Tatsachenbehauptungen, ein unıver-
seller Imperatıv dagegen durch singuläre Vorschritten (Imperatıve)
falsıfiziert. Wenn AaUsSs der wissenschaftlichen Hypothese folgt, da{fß
der Fall iSt, während die singuläre Tatsachenbehauptung lautet, da{ß
nıcht-p der Fall 1St, 1St die Hypothese falsıfiziert. Folgt aus einem
unıversellen Imperatıv ein sıngulärer Imperatıv, der einer ıhm
entgegenstehenden Neigung die 1in einem Imperatıv formulieren
1St) nıcht ANSCHOMIM werden kann, iSt der unıverselle Imperatıv
falsıfiziert.

Ich möchte die kritische Interpretation des ckizzierten Vertfahrens
damıt beginnen, da{ß iıch Hares Begritt der Neıigung kliären Velr-

suche (1 In einem zweıten Schritt soll anhand der rage, ob das
Vertahren imstande ISt; in einem Konflikt VOoN Neıigungen eine Ent-
scheidung herbeizuführen, dessen Leistungsfähigkeit überprüft werden
(2%) Abschließend se1 auf Zzwel grundsätzliche Fragen hingewiesen, die
sıch AaUuUs Hares Vertahren für eıne philosophische Ethik ergeben (3

Es 1St zunächst wichtig darauf hinzuweısen, da{ß A sıch be1 der
Neıigung, durch die eın unıverseller Imperatıv falsıfizıert wird, nıcht

eıne Neigung dessen handelt, der die praktische Überlegung
stellt. Wer überlegt, ob in einer bestimmten Weıse handeln darf,
mu{ sıch vielmehr in die Sıtuation all derer VErSELZEN: die VON der
Handlung betroffen würden, WECNN die prüfende Handlungsanweı-
SUuNg einem unıversellen Imperatıv wurde Der allgemeıine Impera-
t1V WIF also nıcht durch die tatsächlichen Neıigungen des Überlegen-
den falsıfiziert: vielmehr geht der Überlegende VO  3 der Hypothese AauUs,
f se1l 1ın der Lage e1nes VO  w der Handlung, die der unıverselle Impera-
t1V vorschreibt, Betroffenen. Er betrachtet dessen Neigungen als seine
eigenen un FFASt, ob MIt diesen Neigungen dem AUS dem unıversel-
len Imperatıv sich ergebenden ıh: hypothetisch betreffenden singulä-
L Imperatıv zustımmen könnte (FV 66Z Was aber versteht
Hare, ZUr eigentlichen rage kommen, „Neigung“ (incli-
natıon), „wünschen“ (tO want) un „Abneigung“ (aversion)? Er gCc-
braucht diese reı Wöorter, wWwWenn INa  w} VO  3 der Negatıon in ‚Abneiı-
zun  “ absıeht, in derselben Bedeutung. Was ezeichnen s1e? Es siınd
folgende beiden Interpretationen möglic

a Neigungen sınd empirische, psychische Tatsachen. So wiırd Hare

357



DIE BEGRÜNDUNG MOR  CHER RTEILE NACH HARE

VO  $ Hoerster verstanden Für diese Interpretation könnte
mMan VOTr allem auf 7 .4 verweısen 8 Hare die rage stellt, ob
es möglıch sel, Medißsysteme entwickeln, die eın SCNAUCS gyegensel1-
tıges Abwägen VO  3 Wünschen, Neıgungen uUSW. gestatten. Dıiese In-
terpretation 1St Aus folgendem Grund abzulehnen: Träfe S1€e
beruhte Hares Falsifikationsverfahren autf eiınem naturalistischen
Fehlschlufßß. Denn in diesem Fall würde VO Bestehen eıner Tatsache
auf das Nıchtbestehen eıner Vorschriuftt geschlossen. Diese Möglichkeit
wırd VO  } Hare jedoch ausdrücklich ausgeschlossen. In
®© 127 betont CT, sein Beweıisgang versuche nıcht, eın Moralurteil
oder die Negatıon eınes Moralurteils AUus eıiner. Tatsachenfeststellung
ber jemandes Neıigungen herzuleiten.

b) Es ann eın Z weitel darüber bestehen, dafß ach Hares Aufftas-
SUuNg sprachliche Außerungen ber Neıgungen nıcht deskriptiv, SON-

ern präskrıiptiv verstehen sınd 1 Hare ann die Neıigungen 1n
dieser Weıise interpretieren, weıl (l ıhnen nıcht psychiısche 7u-
stände, die einer Entscheidung vorausgehen, sondern Wünsche versteht,
die autf eıner Entscheidung beruhen. Da{fß INan eıne bestimmte Neıigung
hat, besagt dann, dafß InNnan Bestimmtes will; Gegenstand der
Neıgung 1St CeLWAS, für das INa sich entschieden hat ıne solche
Entscheidung alt siıch aber als Imperatıv interpretieren, enn S1e stellt
für den Entscheidenden selbst oder (und) für andere eiıne Aufforde-
rung dar

eht Ina VO  $ diesem Begrittf der Neigung Aaus, ISE Hares
Falsıfikationsverfahren folgendermaßen verstehen: Aus dem un1-
versellen ergıbt sich eın sıngulärer Imperatıv, dem meıne hypothetische
Neıigung entgegensteht. Diıesen singulären Imperatıv Ün iıch nıcht
akzeptieren, enn WenNnn iıch entschlossen bın, annn ich (es se1
denn, iıch äindere meınen Entschlufß) nıcht eıner Aufforderung
stımmen, die siıch diesen meınen Entschluß richtet. der anders
formuliert: Würde iıch dem universellen Imperatıv zustiımmen,
würde iıch eine bestimmte Handlungsweise für alle in rage kommen-
den Fälle wollen. Das 1St 1aber nıcht möglich, enn N zibt (hypotheti-
sche) Fälle, für die iıch diese Handlungsweıise nıcht 111 Damıt iSt aber
der unıverselle Imperatıv falsıfiziert.

Was erg1ibt sıch Aaus dieser Interpretation für Hares Begründungs-
verfahren? eht INAan VO  ; diesem Begriff der Neıgung AaUs, führt
moralische Prinzıpien letztlich auf Entscheidungen Zzurück. Denn ann

10 Hoerster 188 H.ıs zusätzlıche Prämisse 1St „ein empirischer Aatz ber die
Wünsche un: Interessen des Urteilenden“.

11 Vgl F 6.5 116 „Unsere Neıigungen (inclinatiıons) sind ohnehin 1 den
meısten wichtigen Lebensfragen annähernd die gleichen (sehr weniıge möchten
N! verhungern der VO:  »3 Autos überfahren werden)“.

12 Das 1St in 5.3 und ( 190) deutlich ausgesprochen. Vgl auch
129
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handelt jeder moralisch, der entschlossen 1st, die Folgen seiner eigenen
Handlung tragen, WENN in der Rolle elnes VO  3 diesen Folgen
Betroffenen ware. Um moralisch handeln, muß iıch miıch fragen:
Wıiıe würde ich mich entscheiden, WECeNN ich in der Lage eines VO  3
meıner Handlung Betroffenen ware”? Wenn iıch in diesem hypotheti-
schen Fall bereit ware, die Folgen meıner Handlung tragen, bın
ıch dieser Handlung moralısch berechtigt. Wenn iıch also 1im
Fall einer Verschuldung bereit ware, 1nNs Gefängnıis gyehen, bın
ich berechtigt, meınen Schuldner 1Ns Gefängni1s wertfen lassen. Dafß
ach Hares Auffassung moralische Prinzıipien letztlich auf Entschei-
dungen beruhen, wırd besonders AUuUsSs seınen Ausführungen ber den
Fanatiker (FV 9 deutlich. W as Hare einem Fanatiker versteht,
zeıgt Beispiel eines Nationalsozialisten, der die Auffassung
vertritt, alle Juden müften ausgerottet werden, un der 1in dem
hypothetischen Fall, da selbst ein Jude ware, bereit ware, sıch in
die Gaskammer schicken lassen (FV 9.4) Der Fanatıiker ware also
1n einem hypothetischen Fall bereit, die Folgen seiner Handlung
tragen. Das ıh als Fanatiker Kennzeichnende 1St die Bereitschaft,
exzentrische Folgen auf sıch nehmen. Der tfanatische Nationalso-
7z1alıst s unterscheidet siıch VO  e} den meısten Menschen dadurch,
dafß diese nıcht bereit waren, sıch eines Rassenideals unbringen

lassen. ])as 1ın uUunNnserem Zusammenhang Entscheidende Hares
Ausführungen ber den Fanatiker ist, dafß INnan ach Hare den
Fanatiker nıcht moralısch argumentieren annn 6S zibt ach
Hare keine Argumente, durch die INan zeıgen kann, da{ß die Posıtion
des fanatischen Nationalsozialisten unmoralisch 1St (FV 6  9 130 f;
9  > 192 1 Moralisch argumentieren aßt sıch NUur den,
der für die Ausrottung einer Rasse eintritt, ohne 1m hypothetischen
Fall bereit se1n, selbst die entsprechenden Folgen auf sıch
nehmen. Die Entscheidung, welche Folgen Inan in einem hypotheti-
schen Fall Z übernehmen bereıt ware, 1St moralischen Kriterien
en. Sıe ISt ihrerseits jedoch etztes Kriterium dafür, welche
Handlungsregeln als unıverselle Imperatıve gewollt werden können.
Es wiırd (unter 3 darauf einzugehen se1n, welche Folgerungen
sıch Aaus dieser Posıtion Hares für den Begriff des moralischen Sollens
ergeben.

13 Dadurch verlieren nach die moralischen Argumente jedoch nıcht ihre Be-
deutung. Der Fanatiker 1St für ıhn eın Grenztall. Die moralischen Argumente siınd
deshalb wirksam, weil UNSsSeTE Neıigungen 1n den eisten wichtigen Lebensfragenannähernd die leichen sind (FV 116) Der Fluchtweg des Fanatıkers braucht
nıcht durch eine logische Barrıere versperrt werden. S genügt vielmehr, daß,
WwI1ıe die Menschen und die Welt 1U  - einmal sind, WIr uns ziemlich sıcher seın kön-
NeCN, da{fß dieser Fluchtweg wohl VO:  - kaum jemandem miıt offenen Augen einge-schlagen werden dürfte“ (FV 130 f.; vgl 1933
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Man hat Hare eingewendet, se1n Verfahren VErSastl, WenNn

Zzwel verschiedene Neıigungen 1mM Spiel selen 1 Dieser Einwand aßt
sıch anhand folgender Überlegung verdeutlichen: In Hares Verfahren
kommt der Neigung Z wWwe1 verschiedenen Stellen eine Bedeutung
Voraussetzung jeder moralischen Überlegung 1St, dafß INa  3 eine Neı-
Zung einer bestimmten Handlung hat In Hares Beispiel in F
möchte Irompete spielen, während 1MmM Zıiımmer nebenan klassı-
sche Musık hören möchte. fragt sıch, ob diesen Umständen
Trompete spielen sollte. Er sıch 1n die Sıtuation VOon un
fragt; ob in dessen Sıtuation einem unıversellen Imperatıv zustım-
LLICH könnte, der die Handlungsweise VOoNn befiehlt. Eınem solchen
Imperatıv würde die Neıigung VO  =) A, ungestort VO Trompetenspiel
des Nachbarn klassische Musık hören, entgegenstehen. annn
folglich, wenn sıch 1in die Lage VO  3 rSsSe  9 diesem Imperatıv
nıcht zustiımmen. Er kommt also dem Ergebnis, da{fßß nıemand
diesen Umständen Trompete spielen sollte. Daraus folgt eın siıngulärer
Imperatıv, der das Trompetenspiel diesen Umständen er-

Sagt. Nun aber ergıbt sıch aufgrund VonNn Hares Voraussetzungen, dafß
auch diesem Imperatıv nıcht zustiımmen 4a1n Denn ıhm steht die

Neigung VOonNn B, Trompete spielen, Cn. Damıt 1St aber auch
der unıverselle präskriptive Satz, daß INa  a diesen Umständen
nıcht Trompete spielen sollte, falsıfiziert. Hares Voraussetzungen füh-
ren also dazu, da{fß InNnan keinen der beiden kontradiktorischen unıyver-
sellen präskriptiven Sätze annehmen Aann. sollte die Hand-
lung weder tun och unterlassen. Wıe ann Hare diesem Einwand
entgehen? Daraus, daß B’s unıverseller präskriptiver Satz talsıhziert
1St, folgt ach Hare nıcht, dafß dem Schluß kommen wird,
sollte nıe Trompete spielen, WenNnn zuhause 1St (FV 133) wiırd
vielmehr ach einer Hypothese (ım vorliegenden Beispiel: ach
einer Zeıteinteilung für Trompetenspielen un Stillsein) suchen, die
den Neıigungen beider 1ın einem höchstmöglichen Ma{iß entspricht. Eın
entsprechendes Vertahren schlägt Hare für die Fälle VOT, die
Wünsche VvVvon mehreren Betroffenen im Spiel sind  ° Man sıch
in die Lage eines jeden Betroffenen un berücksichtigt alle Wünsche
entsprechend ıhrer Intensıität (FV 141) Falsıtiziert waäare ann jeder
unıverselle präskriptive Satz, dem eiıne nıcht berücksichtigte Neıigung
entgegensteht. Nıcht falsıfiziert ware die Vorschrift, die die Neigun-
SCH des einzelnen ZW ar nıcht vollständig, aber doch in dem Ausma(dß,
als das Berücksichtigung der Neıigungen aller anderen Betrof-
fenen möglıch 1St, befriedigt.

Kerner 187 Moral arguments AIC possible 1ın tar there already 15
unıformiıty of inclinations O] InNen  9 Hoerster 196 „Hares est würde Iso (ın
der Person desselben Urteilenden!), Je nach der Rolle, die dieser hypothetisch e1n-
nımmt, einander widersprechende moralische Urteile ermöglichen“.
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Wıe 1St Hares Falsıfikationsverfahren 1j1er modiftiziert? Be1 diesem
Vorgehen werden die Neigungen aller Beteiligten eingeschränkt. Jeder
mu{ also 1in einem gewiı1ssen Ausmafß seine Neıigungen un die
der anderen handeln. Wıe 1St ach Hares Falsıfikationstheorie eine
solche Einschränkung möglıch? Orientiert INa sıch der Darstellung
iın 6 sollte INan9 da{ß die stärkste Neıigung bestim-
mend 1St, weil INan eiınem Imperatıv, der sıch diese richtet, nıcht
aufrichtig zustımmen annn S 130) Die Einschränkung der Neıgun-
SCH wiırd dadurch möglıich, da{ß Hare eıne Neigung bezüglich der
Neıgungen (die iıch im folgenden als Neıgung 7weıter Ordnung bezeich-
NCN werde) eintführt: 1St nıcht bereıit, „die unıverselle Vorschritt
aufzustellen, jemandes Wünsche oder Abneigungen sollten VO  3 den
anderen mißachtet werden weıl daraus logisch folgen würde, da{fß
auch seine eigenen Wünsche un: Abneigungen VOoNn anderen mıßachtet
werden sollten“ (EV 133) B’s Neıigung, da{ß seıine Neigungen
proportional den Neıigungen der anderen berücksichtigt werden, 1St
größer als seiıne Neıgung, dafß seine Neıigungen VO  w den anderen völlig
mıßachtet werden. In dieser Fassung der Hare’schen Theorie werden
die unıversellen präskrıptiven Satze nıcht mehr durch Neıgungen
erstier Ordnung (Z die Neigung, nıcht 1Ns Gefängnis kommen;:
ungestOrt klassısche Musık hören) talsıfiziert. Der Grund, weshalb

eınen universellen präskrıptiven SAatz; der die Neigung Vo  3

1St, nıcht annehmen kann, lıegt nıcht NUur darın, da{fß siıch in die
Neıgung VO  $ un den Satz anhand dieser Neıigung alsıfi-
Zziert. Entscheidend iISt vielmehr: Wenn SagtT, dürte handeln,
da{fß die Neıigung VO  $ nıcht berücksichtigt wird, stellt damıt die
allzemeine Vorschriuft auf, jeder dürte handeln, da{fß die Neigungen
der anderen nıcht proportional berücksichtigt werden. Das aber 1St

seine Neıigung 7zweıter Ordnung, dafß seine Neigungen erster

Ordnung in höchstmöglichem Madßs, proportional den Neıgun-
gCHh aller anderen, berücksichtigt werden. Hare kommt also für die
Falsifikation mıiıt eıiner einzıgen Neigung AaUsS, VO  3 der INan annehmen
kann, daß sıie beı allen dieselbe 1St. Der Rekurs auf die Neigungen
erster Ordnung der anderen hat be1 dieser Interpretation NUur och die
Funktion, mich vergewiıssern, da S1e proportional berücksichtigt
siınd, iıch vergewissere mich durch ıhn, dafß ich nıcht ach einem
durch die Neigung Zzweıter Ordnung falsıfizıerten unıversellen pra-
skriptiven Aatz handle.

Hält Hares Theorie 1in dieser Fassung einer kritischen Prüfung
stand? Ich möchte abschließend auf 7wel für eine philosophische Ethik
grundlegende Fragen hıinweısen, die Hare nıcht beantwortet.

a) Welche Gesichtspunkte sind für eıne Einschränkung der Neı-
SUunNnscCH, die INan berechtigterweıse VO  3 sıch un anderen ordern kann,
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bzw für eine gerechte Verteilung der Güter, entscheidend? Hares
Auffassung, die VOTL allem In seinem Kapiıtel ber den Utilitarısmus
(FV deutlich wird, da{fß Neıgungen als solche den Ausgangspunkt
bilden für die Überlegung, in welchem Ausmaß die Neıgungen aller
berücksichtigen sınd, scheınt mIır unhaltbar se1in. Sıe führt, ber-
spıtzt formuliert, der Folgerung: Wer seine Neıgungen wen1g-
sten einschränkt un die größten Ansprüche tellt, hat die größten
Rechte. Ist 65 aber mMIt meınem Wunsch, da{ß meıne Neıigungen 1n
höchstmöglichem Ma{i erfüllt werden, vereinbar, da{ iıch meıne Neı-
ZuUuNSCH zugunsten beliebiger üunsche anderer (z eınes bıs die
Grenze des Pathologischen gehenden Besitztriebs meıner Kontrahen-
ten) einschränken soll? Darauf könnte Nan antwortiten Es sind LLUX die
berechtigten Neıigungen der anderen berücksichtigen; berechtigt
aber sınd die Neıigungen, die in eıner Proportion den Neigungen
aller anderen stehen. Damıt 1St die Schwierigkeıt jedoch nıcht gelöst.
Denn auch in diesem Fall hat der, der die ogrößten Neıgungen hat, die
größten Rechte, weıl 1m Kalkül der Neıigungen seine Neıigungen den
größten Faktor darstellen.

In Hares Theorie wird der kategorische Anspruch moralischer
Urteile aufgegeben. Nach ıhr lassen sıch NUur hypothetische, aber keıine
kategorischen moralischen Forderungen aussprechen. Wır können 1M-
InNner NUur CN.: „Wenn du in einem hypothetischen Fall, du selbst
in der Lage des Betrottenen warest, nıcht bereıt warest, die Folgen
deiner Handlungsweise tragen, darfst du nıcht handeln.“ 1J)as

können WIr niemals kategorisch ordern: „Du darist, w1e immer
du dich auch dem hypothetischen Fall stellen magst, dafß du selbst
in der Rolle eınes VO  $ deiner Handlungsweıise Betroffenen warest,
nıcht handeln.“ Wenn IN M1t Kant daran festhält, da{ß die
moralische Sprache kategorische Forderungen ausdrückt, Forde-
rungen, die für jedes vernünftige Wesen als solches unabhängıg VO  3

allen Neıigungen gelten, annn wiırd Hares Theorie der moralischen
Sprache nıcht gerecht. ıbt INan aber Kants Analyse auf, stellt sıch
die rage, WwW1€e die moralische Sprache sıch von anderen vorschreiben-
den Sprachen unterscheidet. Nach Kant drücken moralische Vorschrif-
ten eıne unbedingte, objektive un allgemeın gyültige Notwendigkeıit
Aaus (GMS Akad.-Ausg. 416) Hare i1St dagegen, w1e oben in eil 11
gezeigt wurde, offensichtlich der Ansıcht, da{fß Objektivıtät un Prä-
skriptiviıtät nıcht miteinander vereinbar sind, daß Man, die
Präskriptivität der moralischen Sprache wahren, für die egruün-
dung moralıischer Forderungen letztlich auf Entscheidungen zurück-
greifen mußfß. Gegen diese These aßt siıch auf jeden Fall einwenden,
da der Begriff einer objektiven Forderung, eınes Satzes, der eine
gegenüber allen vernünftigen Wesen als solchen, also unabhängig VvVoan

iıhren subjektiven Zielen der Entscheidungen, geltende Forderung
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ausspricht un: damit Präskriptivität un Objektivitätsanspruch 1n
sıch verbindet, eın widersprüchlicher Begriff 1St. ine solche objek-
tive Forderung ware überall OFrt gegeben, eın vernünftiges Wesen
als solches notwendig 111 oder nıcht wollen ann Das
Wesen der moralischen Forderungen lıegt ach Kant darın, da{ß S1e
eine solche Notwendigkeit ausdrücken (GMS Akad.-Ausg. 416;
Kp V Das Problem lıegt also nıcht, W 1e Hare anzunehmen scheint,
1m Begriff eines objektiven un: zugleich präskrıiptiven Satzes, sondern
1in der rage, W1e na  3 eine solche Notwendigkeit bzw. Unmöglichkeit
aufzeigen annn Kant in der „Grundlegung ZUr Metaphysık der
Sıtten“ (Akad.-Ausg. 424) als Krıterıien, daß die Generalisierung
eıiner Handlungsmaxime nıcht Zur Unmöglichkeit der Handlung oder
zumiındest iıcht eiınem Widerspruch 1M Willen führen darf15. Der
Wiıderspruch 1m Willen spielt auch bei Hare eıne Rolle Dıie Falsıfika-
t10n eines unıversellen Imperatıvs beruht darauf, daß INan, würde Inan
den unıversellen Imperatıv akzeptieren, eine bestimmte Handlungs-
welse zugleich (aufgrund des unıversellen Imperatıvs) für alle Fälle
un (aufgrund der entgegenstehenden Neigung) nıcht für alle Fälle
wollte. Der Widerspruch 1m Wiıillen bei Hare 1sSt jedoch für die
Begründung eines kategorischen Verbotes nıcht ausreichend, weıl
DUr zustande kommt aufgrund eıner Entscheidung (darüber, welche
Folgen akzeptieren iıch 1ın einem hypothetischen Fall bereit wäre),;
die ihrerseıits keinen rationalen Krıiıterien mehr unterliegt. Hares heo-
rıe könnte 1Ur ann eine kategorische Forderung begründen, WenNn es

möglich ware zeıgen, dafß eın vernünftiges Wesen als solches die
höchstmögliche Erfüllung seiner Neıigungen notwendiıg ll

15

KapVgl  IX dazu Sınger, Verallgemeinerung 1n der Ethik (Frankfurt
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